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'REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTER FüR 
INNERES 

Dr. Caspar EINEM 

Zl.: 4400/184-11/12/95 

An den 
Pr~sidenten des Nationalrates 
Dr.Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 \~ien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat 

Freunde haben am 14.7.1995 unter 

A-1014 Wien, Herrengasse 7 
Tel. (++43)-1-53126/2452 
Telefax-Nr. 53126-2240 
DVR: 0000051 

XJX.GP.-NR 
.11f;1/AB 

1995 -09- 1 4 

Wie n, am 14. September 1995 

Anschober, Freundinnen und 

der Nr. 1709/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Det3ils zur Te

lefonüberwachung 2" gerichtet, die folgenden ',Iortlaut hat: 

1. Wie beurteilt der Innenminister die konkreten Unterschiede der 

Praxis der Telefonüberwachung in österreich und den USA? 

2. Wie lautet nach Informationen des Innenministeriums der 

'ilengenm~ßige Vergleich der genehmigten TÜ in den beiden L~n

dern in den Jahren 1987 bis 1994? 

3 . ' .. I e 1 c: h e G r ü n des i e h t d 3 S I n n e n m i n ist e r i u i11 für die b e d e u t end 

h~ufigere Anwendung der TÜ in Österreich? 

4. Strebt der Innenminister auch in österreiCh eine Verschjrfung 

bei der richterlichen Genehmigungspflicht im Sinn der USA an? 

). \He häufig '.~urden in Österreich sowie der USA in den Jahren 

1 9 3 7 bis 1 9 9 4 j e '.'/ eil s T Ü gen e h m i 9 tun d in'." i e v i eie n F ä 1 1 e n 
wurden jeweils aufgrund der TÜ Verhaftungen durchgeführt? 

5. Wie häufig wurden in den Jahren 1990 bis 1994 jeweils Antr~ge 

auf k lei n e n Lau s c i1 a n 9 r i f f 9 e s teIlt? 1,'1 i:: h ä u f i 9 w u r den i n den 

jeweiligen Jahren diese Anträge genehmigt? Wieviele Verhaftun

gen erfolgten in den Einzeljahren aufgrund dieser Genen~igun

;Jen? 
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7. Trifft es in Österreich \de in Deutschland zu, daß häufig am 

Wochenende Anträge auf Tü bei mit Strafrechts fragen nicht ver

trauten Vormundschafts- oder Familienrichtern gestellt werden? 

Liegen Aufzeichnungen über die Häufigkeit eine!' allfälligen 

derartigen Praxis vor? Wenn ja, wie häufig war dies 1994 der 

F CI I I ? 

3. Wie ist die Situation im Fall elektronischer Überwachungsmaß

nahmen sowie Rasterfahndung in anderen europäischen Ländern 
geregelt? 

Diese Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen bis 3, 5 und 7: 

Die Anordnung der Überwachung von Fernmeldeanlagen fällt in die 

Zuständigkeit der Gerichte. Ich darf deshalb insofern auf die Be

antwortung der an den Bundesminister für Justiz ergangenen 

schriftlichen Anfrage 17,J3/J der Abgeordneten Rudolf Anschober 
und Genossen verweisen. 

Zur Frage 4: 

A~gesehen davon, daß die V~rjereitung von Novellen zur StPO pri

,;Jc:r in die :<o:npete;lz des Sundesministeriums für Justiz fällt, 
strebe ich keine \/erschärfung d <:> .... 

_I R e gel u n g der Übe fI" 3 c h u n g von 
Fernmeldeanlagen an. 

Zu r FrcGe 5: 
x' 

"Anträj2 auf '<leinen Lauschangriff" sind dem ]elt2:lden Kecht 

unbekannt. Die Frage kann daher nicht beantwortet werden. 

Zur Frage 8: 

Die Re';Jelungen von elektronischen ÜJen'ac:--Jungsmai)nah~en und Ra

st9rfahndung in anderen eurOD~isch2n L4ndern bilden ~einen Gegen

stand der Volzief1un;J im Si;lne des Art 52 Abs 1 3-VG. Allerdings 

geben mehr2re ?ujli~ationen zum Gegenstand dieser Frage Auskunft. 
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Es darf insbesondere auf die umfangreiche Studie von Walter 
Gropp(Hrsg.), Besondere Ermittlungsmaßnahmen zur Be:<ämpfung der 
Organisierten Kriminalität, 1993, und auf den Rechtsvergleich von 
Söttger/Pfeiffer, Der Lauschangriff in den USA und in Deutsch
land, ZRP 1994, 7, hingewiesen werden. 
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